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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen  

die beigefügte Antwort. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 



  
 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Anke Domscheit-Berg 
vom 22. November 2022 
(Monat November 2022, Arbeits-Nr. 11/281)  
 
 
 
Frage 
Bei wie vielen der OZG-Leistungen mit hohem (substanziellen) Vertrauensniveau ist 
konkret geplant, für deren digitale Nutzung ausschließlich den elektronischen Perso-
nalausweis (nPA) als digitale Identifikationsmöglichkeit zu akzeptieren und bei wie 
vielen anderen OZG-Leistungen ist geplant, auch eine Smart-eID oder weitere digi-
tale Identifikationsmöglichkeiten zu akzeptieren (bitte die fraglichen OZG Leistungen 
aufschlüsseln nach den 14 Themenfeldern des OZG und jeweils die Anzahl der Leis-
tungen angeben, für die nur der nPA geplant ist und davon unterschieden, jeweils die 
Anzahl der Leistungen mit geplanten anderen Identifikationsmöglichkeiten für diese 
OZG-Leistungen)? 
 
Antwort 
Gemäß § 2 Abs. 3 des E-Government-Gesetzes des Bundes ist jede Bundesbehörde 
verpflichtet, in Verwaltungsverfahren, in denen sie die Identität einer Person auf 
Grund einer Rechtsvorschrift festzustellen hat oder aus anderen Gründen eine Identi-
fizierung für notwendig erachtet, die eID-Funktion anzubieten. Die meisten E-Govern-
ment-Gesetze der Länder sehen ähnliche Bestimmungen vor, wobei diese teilweise 
nur als Soll-Vorschrift verfasst sind. Die Nutzung der eID-Funktion ist zudem komfor-
tabel auch über die Einbindung eines Nutzerkontos möglich, und zwar unabhängig 
davon, ob das Nutzerkonto des Bundes oder eines Landes, das die eID-Funktion be-
reits unterstützt, verwendet wird. Die Smart-eID ist nur eine andere technische Reali-
sierung der eID-Funktion – es sind derzeit keine Leistungen des Onlinezugangsge-
setzes (OZG) geplant, welche die Nutzung der Smart-eID ausschließen. 
 
Entsprechend den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS-Verordnung) ist keine OZG-Leistung 
geplant, welche ausschließlich die eID-Funktion des Personalausweises akzeptiert. 
Alle digitalen Verwaltungsleistungen werden auch Identifikationsmittel anderer EU-
Mitgliedstaaten akzeptieren, welche auf dem erforderlichen Vertrauensniveau notifi-
ziert sind. 


